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So lesen Sie die Infos im Heft

Die Infos in diesem Heft sind wichtig.

Viele Menschen sollen sie gut verstehen.
Darum sind die Infos in Leichter Sprache.

Trenn·punkt
Manche Wörter im Text
haben einen Trenn·punkt.

Wir meinen: 
Dann kann man die Wörter 
leichter lesen.

Das steht im Infoheft

Sie brauchen einen Melde·bescheinigung. 
Im Infoheft steht,
wie Sie die Melde·bescheinigung bekommen. 

Trenn  punktTrenn  punkt
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Was ist eine Melde·bescheinigung?

Alle Menschen in Deutschland müssen sich 
an ihrem Wohn·ort anmelden.

Zum Beispiel:
Wenn sie in einer Stadt umziehen.

Wenn sie in Deutschland umziehen. 

Wenn sie aus dem Ausland
nach Deutschland ziehen.

Sie sind an Ihrem Wohn·ort gemeldet.
Dann können Sie eine Melde·bescheinigung bekommen.
Eine Melde·bescheinigung ist ein Dokument vom Amt.

Dann brauchen Sie eine Melde·bescheinigung

Sie wollen einen Vertrag machen.
Zum Beispiel einen Miet·vertrag. 
Oder einen Arbeits·vertrag.

Oder Sie wollen einen Antrag 

beim Amt stellen.
Zum Beispiel:

Im Standesamt,
wenn Sie heiraten wollen. 

Bei der Rentenkasse,
wenn Sie die Rente bekommen wollen. 

Im Ausländer·büro.
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Welche Melde·bescheinigungen gibt es?

Die einfache Melde·bescheinigung 
Darin steht zum Beispiel:

Name und Wohn·ort. 

Geburtsdatum.

Titel.
Das ist zum Beispiel ein Doktor·titel,
wenn Sie Arzt sind.

Die erweiterte Melde·bescheinigung
Darin stehen noch mehr Daten von Ihnen.

Zum Beispiel:

Staats·angehörigkeit.
Das bedeutet:
Zu einem Staat gehören viele Menschen.
An der Staats·angehörigkeit erkennt man, 
zu welchem Staat ein Mensch gehört. 
Zum Beispiel zu Deutschland.
Dann hat er die deutsche Staats·angehörigkeit.

Familienstand. 
Das bedeutet:
Eine Person ist verheiratet oder geschieden.
Oder sie ist ledig.
Dann ist sie nicht verheiratet. 
Oder sie ist ver·witwet.
Dann ist der Ehepartner 

oder die Ehepartnerin verstorben.
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Wo bekommen Sie die Melde·bescheinigung?

Sie bekommen die Bescheinigung im 
Bürgerbüro von Bochum.
Die Anschriften stehen im Heft auf Seite 10.

Wer darf Ihre Melde·bescheinigung abholen?

Sie kommen persönlich ins Bürgerbüro.
Dann bringen Sie Ihren Ausweis mit.
Sie bekommen die Bescheinigung sofort.

Sie können nicht persönlich kommen.
Dann darf jede andere Person die Bescheinigung abholen.

Das muss sie mitbringen:
Den eigenen Ausweis.

Ausweis von Ihnen.

Vollmacht von Ihnen.
Sie müssen die Vollmacht selbst schreiben.

Was ist eine Vollmacht?
Eine Vollmacht ist eine schrift·liche Erlaubnis.

Mit einer Vollmacht darf eine Person 
eine bestimmte Sache für Sie tun. 
Zum Beispiel eine Bescheinigung abholen.

In einer Vollmacht steht:
Für wen die Vollmacht ist.
Für was die Vollmacht ist. 

Sie müssen die Vollmacht immer unterschreiben.
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Sie haben eine gesetzliche Betreuung.
Und Sie stellt den Antrag für Sie. 
Dann muss sie auch noch 
eine Erlaubnis vom Gericht mitbringen.

Das ist die Bestellungs·urkunde.

Sie können den Antrag auch

mit der Post schicken.
Dann füllen Sie ein Formular von uns aus.
Das Formular heißt: 
Antrag auf Erteilung einer Melde·bescheinigung.

Schicken Sie den Antrag an das Bürgerbüro.

Die Anschrift ist:
Bürgerbüro Mitte
Rathaus Bochum
Willy-Brandt-Platz 2-6
44 777 Bochum

Sie finden das Formular 
auf dieser Seite im Internet: 
www.bochum.de

Aber: 

Die Seite ist noch nicht in Leichter Sprache.
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Sie haben uns den Antrag 

mit der Post geschickt.

Dann schicken wir Ihnen die Melde·bescheinigung 
nach Hause. 

Sie bekommen auch einen Bescheid, 
wie viel Sie bezahlen müssen. 

Wie viel kostet es?

Eine Melde·bescheinigung kostet 9 Euro. 

Wie können Sie bezahlen?
Sie bezahlen die Melde·bescheinigung sofort.
Sie können mit Geld bezahlen.
Oder mit der Bank·karte. 
Das ist die EC-Karte.

Einen Termin machen

Sie wollen einen Antrag stellen.

Dann machen Sie immer zuerst 
einen Termin im Bürgerbüro.



Seite
9

Termin persönlich machen
Sie können den Termin direkt 
in einem Bürgerbüro machen.
Sie können sich ein Bürgerbüro aus·suchen.

Termin am Telefon machen
Rufen Sie diese Telefonnummer an: 115

Haben Sie noch andere Fragen? 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
helfen Ihnen gerne weiter. 

Termin im Internet machen 
Den Termin können Sie hier machen:

www.bochum.de/Online-Terminbuchung

Aber: 
Die Seite im Internet ist
noch nicht in Leichter Sprache.

Schreiben Sie Ihre E-Mail an:
buergerbuero-mitte@bochum.de

Wichtig
Schreiben Sie in die E-Mail immer
Ihren Namen und Ihre Telefon·nummer.

Vielleicht haben wir Fragen an Sie.
Dann können wir Sie schneller erreichen.
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Hier sind die Bürgerbüros in Bochum

Bürgerbüro Bochum Mitte  Willy-Brandt-Platz 2-6
Rathaus Bochum  44 787 Bochum

Bürgerbüro Wattenscheid Friedrich-Ebert-Straße 7
Rathaus Wattenscheid 44 866 Bochum 

Bürgerbüro Amtshaus Gerthe Heinrichstraße 42
 44 805 Bochum

Bürgerbüro Bochum Langendreer Carl-von-Ossietzky-Platz 1
Altes Amtsgericht Langendreer  44 892 Bochum

Bürgerbüro Querenburg Querenburger Höhe 256
Unicenter   44 801 Bochum

Bürgerbüro Weitmar   Hattinger Straße 387
(neben dem Amtshaus) 44 795 Bochum
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Wir haben das Heft gemacht

Die Stadt Bochum hat das Heft gemacht.
Und das Amt für Bürgerservice.
Der Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ist verantwortlich.

Text in Leichter Sprache
Der Text in Leichter Sprache 
ist vom wortwerk.ruhr. 
Die Prüfer vom wortwerk.ruhr 
arbeiten in der Werkstatt Constantin-Bewatt.
Sie prüfen alle Texte in Leichter Sprache.

Gestaltung vom Heft
Beatrix Pfeufer hat das Heft gestaltet.

Bilder im Heft
©Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V. 
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013

©Reinhild Kassing

©wortwerk.ruhr
www.wortwerk.ruhr

©Inclusion Europe:
Europäisches Logo für einfaches Lesen
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